
364 d~r Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

13. 1. 1961 

Regierungsvorlage 

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE AN
ERKENNUNG UND VOLLSTRECKUNG 
AUSLÄNDISCHER SCHIEDSSPRÜCHE 

vom 10. JUni 1958. 

Artikel I. 

(1) Dieses Übereinkommen ist auf die An
erkennung und Vollstreckung von Schiedssprü
chen anzuwenden, die in· Rechtsstreitigkeiten 
zwischen natürlichen oder juristischen Personen 
in dem Hoheitsgebiet eines anderen Staates als 
desjenigen ergangen sind, in dem die Anerken
nung und Vollstreckung nachgesucht wird. Es 

. ist auch auf solche Schiedssprüche anzuwenden, 
die in dem Staat, in dem ihre Anerkennung 
und Vollstreckung nachgesucht wird, nicht als 
inländische anzusehen sind. 

(2) Unter"Schiedssprüchen" sind nicht nur 
Schiedssprüche von Schiedsrichtern, die für eine 
bestimmte Sache bestellt worden sind, sondern 
auch solche eines ständigen Schiedsgerichtes, dem 
sich die Parteien unterworfen haben, zu ver
stehen. 

(3) Jeder Staat, der dieses Übereinkommen 
unterzeichnet oder ratifiziert, ihm beitritt oder 
dessen Ausdehnung gemäß Artikel X notifiziert, 
kann gleichzeitig auf der Grundlage der Gegen
seitigkeit erklären, daß er das Übereinkommen 
nur. auf die Anerkennung und Vollstreckung 
solcher Schiedssprüche anwenden werde, die in 
dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertrags staates 
erg.angen sind. Er kann auch erklären, daß er das 
Übereinkommen nur auf Streitigkeiten aus sol
chen Rechtsverhältnissen, sei es vertraglicher oder 
nichtvertraglicher Art, anwenden werde, die nach 
seinem innerstaatlichen Recht als Handelssachen 
angesehen werden. 

Artikel 11. 

(1) Jeder Vertragsstaat erk~nnt eine schriftliche 
Vereinbarung an, durch die sich die Parteien ver
pflichten, alle oder einzelne Streitigkeiten, die 
zwischen ihnen aus einem bestimmten Rechtsver
hältnis, sei es vertraglicher oder nichtvertraglicher 
Art, bereits entstanden sind oder etwa künftig 
entstehen, einem schiedsrichterlichen Verfahren 
zu unterwerfen, sofern der Gegenstand des 
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Streites auf schiedsrichterlichem Wege geregelt 
werden kann. 

(2) Unter einer "schriftlichen' Vereinbarung" 
ist eine Schiedsklausel in einem Vertrag oder 
eine Schiedsabrede zu verstehen, sofern der Ver
trag od~r die Schiedsabrede von den Parteien 
unterzeichnet oder in Briefen oder Telegrammen 
enthalten ist, die sie gewechselt ,haben. 

(3) Wird ein Gericht eines Vertragsstaates 
wegen eines Streitgegenstandes angerufen, hin
sichtlich dessen die Parteien eine Vereinbarung 
im Sinne dieses Artikels getroffen haben, so hat 
das Gericht auf Antrag einer der Parteien sie 
auf das schiedsrichterliche Verfahren zu verwei
sen, sofern es nicht feststellt, daß die Verein
barung hinfällig, unwirksam oder nicht erfüll
bar ist. 

Artikel III. 

Jeder Vertragsstaat erkennt Schiedssprüche als 
wirksam an und läßt sie nach den Verfahrens
vorschriften des Hoheitsgebietes, in dem der 
Schiedsspruch geltend gemacht wird, zur Voll
streckung zu, sofern die in den folgenden Ar
tikeln festgelegten Voraussetzungen gegeben sind. 
Die Anerkennung oder V 011 streckung von 
Schiedssprüchen, auf die dieses Übereinkommen 
anzuwenden ist, darf weder wesentlich strengeren 
Verfahrensvorschriften noch wesentlich höheren 
Kosten unterliegen als die Anerkennung oder 
Vollstreckung inländischer Schiedssprüche. 

Artikel IV. 

(1) Zur Anerkennung und Vollstreckung, die 
im vorangehenden Artikel erwähnt wird, ist er
forderlich, daß die Partei, welche die Anerken
nung und Vollstreckung nachsucht, zugleich mit 
ihrem Antrag vorlegt: 

a) die gehörig beglaubigte (legalisierte) Ur
schrift des Schiedsspruches oder eine Ab
schrift, deren Übereinstimmung mit einer 
solchen Urschrift ordnungsgemäß beglau
bigt ist, 

b) die Urschrift der Vereinbarung im Sinne 
des Artikels 11 oder eine Abschrift, deren 
Übereinstimmung mit einer solchen Ur
schrift ordnungsgemäß beglaubigt ist. 
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(2) Ist der Schiedsspruch oder die Vereinbarung 
nicht in einer amtlichen Sprache des Landes ab
gefaßt, in dem der Schiedsspruch geltend gemacht 
wird, so hat die Partei, die seine Anerkennung 
und Vollstreckung nachsucht, eine übersetzung 
der erwähnten Urkunden in. diese Sprache bei
zubringen. Die übersetzung muß von einem amt
lichen oder beeidigten übersetzer oder von einem 
diplomatischen oder konsularischen Vertreter be
glaubigt sein. 

Artikel V. 

(1) Die Anerkennung und Vollstreckung des 
Schiedsspruches darf auf Antrag der Partei, gegen 
die er geltend·gemacht wird, nur versagt wer
den, wenn diese Partei der zuständigen Behörde 
des Landes, in qem die Anerkennung und Voll
streckung nachgesucht wird, den Beweis erbringt, 

a) daß die Parteien, di~ eine Vereinbarung 
im Sinne <,les Artikels II geschlossen haben, 
nach dem Recht, das für sie persönlich maß
gebend ist, in irgend einer Hinsicht hiezu 
nicht fähig waren, oder daß die Verein
barung nach dem Recht, dem die Parteien 
sie unterst~l1t haben, . oder, fal1s die Par
teien hierüber nichts bestimmt haben, nach 
dem Recht des Landes, in dem der Schieds
spruch ergangen ist, ungültig ist, oder 

b) daß die Partei, gegen die der Schiedsspruch 
geltend gemacht wird, von der Bestellung 
des Schiedsrichters oder von dem schieds
richterlichen Verfahren nicht gehörig in 
Kenntnis gesetzt worden ist oder daß sie 
a\lS einem anderen Grund ihre Angriffs
oder Verteidigungsmittel nicht hat geltend 
machen können, oder 

c) daß der Schieds,spruch eine Streitigkeit be
trifft, die in der Sch,iedsabrede nicht 
erwähnt ist oder nicht unter die Besti~ 
mung,en der Sch,iedsklausd fällt, oder daß 
er Ents,chei,dungen enthält, welche die 
Grenzen der Schiedsabrede oder der Schieds
klausd überschreiten; kann jedoch der Teil 
des Schiedsspruchies, der 'sich auf Streit
punkte bezieht,' die dem schiedsrichter
lichen Verfahren unterworfen waren, von 
dem Teil, der Streitpunkte betrifft, die 
ihm nicht unterworfen waren, getrennt 
werden, so kann der erstgenannte Teil des 
Schiedsspruches anerkannt und vol1streckt 
werden, oder 

d) daß die Bildung des Schiedsgerichtes oder 
das sch,iedsrichterliche Verfahren der Ver
einbarung der Parteien oder, mangels einer 
solchen Vereinbarung, dem Re·chit des Lan
des·, in: dem das- schiedsrichterliche Ver
fahren stattfand, nicht entsprochen hat, 
oder 

,e)daß der Schiedsspruch für die Parteien noch 
nicht verbindlich geworden ist oder daß er 

von -einer zuständigen Behörde des Landes, 
in dem oder nach dessen Recht er ergangen 
ist, aufgehoben oder in seinen Wirkungen 
einstweilen gehemmt worden ist. 

(2) Die Anerikennung und V ol1streckung eines 
Schiedsspruches darf auch versagt werden, wenn 
die zuständige Behörde des Landes, in dem die 
Anerkennung und Vol1streckung nachgesucht 
wird, feststellt, 

a) daß der Gegenstand des Streites nach d,em 
Recht dieses Landes nicht auf schieds
richterlichem Wege geregelt werden kann, 
oder . 

b) daß die Anerkennung oder Vollstreckung 
des Sch~edsspruches, der öffentlichen Ord
nung dies,es Landes widersprechen würde. 

Artikel VI. 

Ist bei der Behörde, die im Sinne des Artikels V 
Absatz 1 Buchstabe e z.ustärudig ist, ein Antrag 
gestellt worden, den Schiedsspruch aufzuheben 
oder ihn in s,einen Wirkungen einstweilen zu 
hemmen, so kann die Behörde, vor welcher der 
Schieds1spruch gelte.tld gemacht wird, sofern sie 
es für angebracht hält, die Entscheidung über den 
Antrag, die Vollstreckung zuzulassen, aussetzen; 
sie kann aber auch auf Antrag der Partei, welche 
die Vol1streckung des Sch,iedsspruches begehrt, 
der anderen, . Partei auferlegen, 'angemessene 
Sicherheit zu leis,ten. 

Artikel VII. 

(1) Die Bestimmungen di,eses übereinkommens 
lassen di.e Gültigkeit mehrseitiger oder zwei
s,eitiger Verträge, welche die Vertragsstaaten über 
die Anerkennung und V o11.streckung von 
Schiedssprüchen geschlossen haben, unberührt 
und nehmen keiner beteiligten Partei das Recht, 
sich auf einen Schiedsspruch na,ch, Maßgabe des 
innerstaatlichen Rechtes oder der Verträge. des 
Landes, in dem er gdtend gemacht wird, zu 
berufen. 

(2) Das Genfer Protokoll über die Schioos
klausdn von 1923 und das Genfer Abkommen 
zur Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche 
von 1927 treten zwischen den Vertragsstaaten in 
dem Zeitpunkt und in dem Ausmaß außer Kraft, 
in d,em die.ses übel'einkommen für sie verbindlich 
wird. 

Artikel VIII. , 
(1) Dieses übereinkommen liegt bis zum 

31. Dezember 1958 zur Unterzeichnung durch 
jeden Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen 
sowie durch jeden anderen Staat auf, der Mit~ 
glied einer Spezialorganisation der Vereinten 
Nationen oder Vertragspartei des Statutes des 
Internationalen Gerichtshofes ist oder später 
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wird oder an' den eine Einladung der General
versammlung der Vereinten Nationen ergangen 
ist. 

(2) Dieses übereinkommen bedarf der Rati
fizierung; die Ratifikationsurkunde istt bei dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu 
hinterlegen. 

Artikel IX. 

(1) Alle im Artikel VIII bezeichneten Staaten 
können diesem übereinkommen beit.reten. 

(2) Der Beitritt erfolgt durch Hinterleg,ung I 
einer Beitrittsurkunde bei dem Generalsekretär 
.der Vereinten Nationen. 

Artikel X. 

(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung, 
bei der Ratifizierung oder heim Beitritt erklären, 
daß dieses übereinkommen auf alle oder auf 
einzelne der Gebiete ausgedehnt werde, deren 
internationale Beziehungen er wahrnimmt. Ein.e 
solche Erklärung wird wirksam, sobalä das über
einkommen für den Staat, der sie abgegeben hat, 
'in Kraft tritt. 

(2) Später kann dieses übereinkommen auf 
solche Gebiete durch eine an den Generalsekretär 
der VeJ."einten Nationen gerichtete Notifikation 
ausgedehnt werden; die' Ausdehnung wird am 
neunzigsten Tage, nachdem di.e Notifikation dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen zuge
gangen ist, oder, sofern dieses übereinkommen 
für den in Betr.acht kommenden Staat später in 
Kraft tritt, erst in diesem Zeitpunkt wirksam. 

(3) Hinsichtlich der Gebiete, auf welche dieses 
übereinkommen bei der Unterzeichnung, bei der 
Ratifizi'erung oder heim Beitritt nicht ausgedehnt 
worden ist, wird jeder in Betracht kommende 
Staat die Möglichkeit erwägen, die erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, um da& übereinkommen 
auf sie auszudehnen, und zwar mit Zustimmung 
der Regierungen dieser Gebiete, falls eine solche 
.aus verfassungsrechtlichen Gründen notwendig 
sein sollte. 

Artikel XI. 

Für einen ,Bundesstaat oder einen Staat, der 
kein Einheitsstaat ist, gelten die folgenden Be
stimmungen: 

a) hinsichtlich der Artikel dieses überein
kommens, die sich auf Gegenstände der 
Gesetzgebungsbefugnis des Bundes bezie
hen, sind die Verpflichtungen der Bundes
regierung die gleichen wie diejenigen der 
Vertragsstaaten, die keine Bundesstaaten 
sind; 

b) hinsichtlich solcher Artikel dieses überein
kommenSJ, die sich auf Gegenstände der 
Gesetzgebungsbefugnis der Gliedstaaten: 
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oder Provim.en beziehen, die nach der ver
fassungsrechtlichen Ordnung des Bundes 
nicht gehalten sind, Maßnahmen im Wege 
der Gesetzgebung zu treffen, ist di.e Bundes
r·egierung verp'flichtet, die in Betracht 
kommenden Artikel den zuständigen Be
hörden der Glied'Staaten oder Provinzen so 
bald wie möglich befürwortend zur Kennt
nis zu bringen; 

c) ein 'Bundesstaat, der Vertragspartei dieses 
übereinkommens ist, übermittelt auf das 
ihm von dem Generalsekretär der Verein
ten Nationen zugdeitete Ersuchen eines 
anderen Vertragsstaategeine Darstellung 
des geltenden Rechus und der übung 
innerhalb des Bundes und seiner Glied
staaten oder Provinzen hinsichtlich einzel
ner Bestimmungen dieses übereinkommens, 
aus der insbesondere hervorgeht, inwieweit 
diese Bestimmungen durch Maßnahmen im 
Wege der Gesetzgebung oder andere Maß
nahmen wirksam geworden sind. 

Artikel XII. 

(1) Dieses über,einkommen tritt am neunzigsten 
Tage nach der Hinterlegung der dritten Rati
fikations- oder Beitrittsurkunlde in Kraft. 

(2) Für jeden Staat, der dieses übereinkommen 
nach Hinterlegung der dritten Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde ratifiziert od.er ihm beitritt, 
tritt es am neunzigsten Tage 'nach der Hinter
legung seiner Ratifikation~- oder Beitrittsur
kunde in Kraft. 

Artikel XIII. 

(1) Jeder Vertragsstaat katnn dieses überein
kommen ool"'ch eine :lJn den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen gerichtete schriftliche Noti
fikation kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr, 
narodem die Notifika·tion dem Generalsekretär 
zugegangen ist, wirksam. 

(2) Jeder Staat, der gemäß Artikel X eine Er
klärung atbgegeben oder eine Notifikation vor
genommen hat, kann später jederzeit dem Gene
ralrekretär der Vereinten Nationen notinzieren, 
daß die Ausdehnung de& ühereinkommens auf 
das in Be·tracht kommende Gebiet ein Jahr, n:lJch
dem ,die Notifikation dem Generalsekretär z,u
gegangen ist, ihre Wirkung verlieren soll. 

(3) Dieses übereinkommen bleibt auf Schieds
sprüche anwendbar, hinsichtlich derer ein Ver
fahren zum Zwecke der Anerkennung oder Voll
streckung eingeleitet worden ist, bevor die Kün
digung wirks'affi wird. 

Artikel XIV. 

Ein Vertragsstaat darf sich gegenüber emem 
anderen Vertragsstaat nur insoweit auf dieses 
übereinkommen berufen, ·als er selbst verpflichtet 
ist, es anzuwenden. ' 

2 
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Artikel XV. 

Der Generalsekr,etär der Vereinten Natiol1Jen 
notifiziert allen in Artikd VIII bez,eichneten 
Sta'aten: 

a) die UiIlterzeiclmUJngen Ul1ld' Ratifika:tionen 
gemäß Artikel VIII; 

b) die Beitrittserklärul1lgen gemäß Artikel IX; 
c) die Erklär,UiI1gen und Notifikationen gemäß 

den Artikeln I, X und XI; 
d) den Tiag, .an dem dieses übereinkommen 

,gemäß Artikel XII in Kraft tritt; 
e) die Kündigungen und Notifikationen ge

mäß Artikel XIII. 

Artikel XVI. 

(1) Dies,es übereinkommen, dessen chinesischer, 
englischer, französischer, russischer und spanischer 

Wortlaut in gleicher Wei,s,e maßgelbend ist, wird 
in dem Archiv der Vereinten Nationen hinter
legt. 

(2) Der Generalsekretär der Vereinten Na
tionen übermittelt den in Artikel VIII bezeich
neten Staaten eine beglaubigte Abschrift dieses 
übereinkommens. 

Vorbehalt: ' 

Die Republik Österreich wird das übe·rein
kommen gemäß seinem Artikel lAbs. 3, 1. Satz, 
nur auf die Anerkennung und Vollstreckung 
solcher Schiedssprüche ,anwenden, die in dem 
Hoheitsgebiet eines ander,en Vertragsstaates er
gangen sind. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeiner Teil. I Rechtsinstitute im moderlllCn internation;alen 

D ' Z h d 't t' 1 W Wirts-chaftsleben hinlänglich deutlich. l,e una me es In erIlJa lOna en aren'aLUS- .. . 
ch d d' . 1 R' keh über ,dIese regIonalen Bestrebungen hInaus 

~a,U's, es U1n, es InternaUOIlJa en elsever rs geht J'oo-och das aLUS' der Anl<lige ersichtliche 
l'n ,den J ahrön na'ch dem Ende des Ersten Welt- . ..' 
k . d d' h·1- Z LI d 'ch h' "ÜbereInkommen uber dIe Anerroennung UIlJd neges UIlJ le zune 'menuc acCl' er SI, 1er- ck 1" d' . d " " 

-, b d -ch, - .. k . l' ß d. V ollstre u1ng aus an Ischer Schlc sspruche vom 
auserge enl -en Re tsstrelug elten le en as 10 J . 1958 D W· eh f d S . 1 
B d"rf . h d . I '., um . er lrts- a, ts- un OZla rat e u ms wac wer en, 1m nteresse emer mog-' . . 
lichst r,a:schen Bereini,gung privatrechtlicher Streit- der Ver~m1)en NatIonen hat liuf ~flIreg.ung ?er 
fälle neue W egelJU beschreiten. Eine Lösung Interna>tlonal~n Handelskammer mIt Res~lutlOn 
d· P bl h . d M" l'chk't 'ch vom 6. Apnl 1954 beschlossen, dutth em Ex-leses rO' ems sa man In ,er og 1 el, SI k" . 
mehr als bisher der Schiedsgerichtsbarkeit (das perten om1tee ,emen ~nt'Wurf ausarbe~ten zu 
heißt der übertragung der Entscheidungsgewalt lassen, der dann. :von; eIner Konferenz. m New 
durch die Streitparteien auf $Ichie1ds'richter, die York ullter Bet~tllgtU~ Von 4~ ~taaten 1m Jahre 
nicht vom Sta-at eiIlJgesetzt sind) 7JU bedienen. Um 1958 beraten, m sem~ endgultIge Fassung ge-

'ch d ß d" Sch' cl " d d" bra,chtund aJlll 10. Jurn 1958aillgenommen wor-zu erreIen, a ,1e Ie svertrage ,un le 1m d . f . .. 
Schieds,verflihreIlJ ergehe.nJden Schiedssprüche nicht 'e.n 1.st. An der K~n ere~z na:hm ,~u,ch el.?e ~s'te~
nur in .dem Land nach dessen VerfahrensvO'r- reIchIsche DelegatIon tell, dIe IChe Beruck'SlchtI
s-chriften das Schiedsgericht vO'rgegangen ist, son- gwng der von den zuständigen österreichischen 
dem auch in anderen Staaten anerkannt bezie- Stellen angeregten. An~erunge~ des überein
hungsweise vO'llstrekt werden, war der Abschluß korn.mensentwurfes m etner .Relhe vO'n Punkte~ 
entsprechender inter11la-tionaler Vereinbarungen erreIchen konnte. Das überemkO'mmen stand bIS 
nötig. , 31. Dezember 1958 rur Untierzeichnung O'ffen; 

Es wurden daher das Genfer ProtokO'll über 
die SchiedsklaLUSeln vom 20. September 1923 (im 
fO'lgenden als "Genf,er PrO'tO'koll" he~eich,net) 
und das Genfer AbkO'mmen 'Zur Vollstre~ung 
ausIändi'scher Schiedssprüche vom 26. September 
1927 (im foLgenden als "Cenfer Abkommen" be
zeichnet) ausgearbeitet. österreich ha't die Rati
fikatiO'nsurkunden ZIU diesen AbkO'mmen 1928 
(BGBL Nr. 57/1928) beziehungsweise 1930 (BGBL 
Nr. 343/1930) hinterlegt. 

Die in diesen AbkO'mmen enthaltenen weit
gehenden Beschränkungen hinsichtlich der An
wendharkeit sowie gewis's.e Unklarheiten in der 
Formulierung veranlaßten jedoch bereits im 
Jahre 1935 das Internationale Institut für die 
Vereinheitlichung des Privatrecht~, neue Studien 
auf dem Gebiete ,der Schiedsgerichtsharkeit ein
zuleiten, die nach einer kriegsbedingten Unter
brechung die Grundbge für ein~chlägige Arbeiten 
des Europarates gebildet haben. Zieht man in 
Betracht, dliß auch die Wirtschaftskommission 
der Ver-einten NatiO'nen für Europa sich ~it die 
Schiedsgerichtsharkeit betreff,enden Arbeiten be
schäftigt, SO' ma-cht dies die Bedeutung dieser 

25 Staaten haben vO'n dieser Möglichkeit Ge
brauch gemacht. Es ist 3Jffi 7. Juni 1959 gemäß 
seinem Art. XII Abs. 1 in Kraft getreten. Dem 
übereinkO'mmen gehören derzeit an: Die CSSR, 
Frankreich, Isr3:!el, MarokkO', die Vereinigte Ara
bische RepUblik, Kambodscha, Thailand, die 
Ukraini~che Sozialistische Sowjetrepublik, die 
UdSSR und Indien. -

Die österreichische Delegation hat seinerzeit 
lediglich die Schlußakte der KO'nferenz, nicht a:ber 
das übereinkO'mmen unterzeichnet. 

·Für einen Beitritt Österreichs spricht die Tat
sache, daß der Anwendungsbereich des überein
kO'mmens gemäß Art. I wesentlich weiter ge
zogen ist ah hei den heiden Genfer AbkO'mmen. 
Damit wird einer der wesentlichen Mängel der 
beiden genalIl'fiten Abkommen beseitigt. Außer
-dem besteht die begründete Hoffnu!ng, daß die 
Zahl der Mitglie,dstaaten des übereinkO'mmens 
wesentlich größ,er sein wird, als ,dies bei den 
beiden Genf'er Abkommen der Fall war. Inshe
sO'ndere ist mit der RatifikatiO'n des überein
koimmens oder mit dem Beitritt zu dem~elben 
durch eine Reihe nach dem Zweiten Weltkrieg 
entsta,ndener Staaten zu rechnen.' Gerade auf 
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diese durch die Erlangung ihrer Unabhängigkeit 
für österreich im größe~t<n Maße als bisner zu
gänglich g,ewonLenen Mäl"kte rich·ten sich aber 
die beso1llderen Bemühungen der österreichis'chen 
Exportwirtschart; e~ ist aber wichtig, gerade in 
den iIlldividuellen rechtlichen B,eziehungen zu 
Sta·a,ten, deren Recht~prech1,lIllg noch :nicht aJUf 
eine lange Tradiüon zurückblicken bnn ,und 
deren Riechtssystem von dem un:>eren oft s,ehr 
vel"schieden ist, die Möglichkeit der Schieds
geri'ch:tsharkeit möglichst weitgehend zur Ver
fügung zu haben. 

Besonderer Teil. 

Im einzelnen ist 'zum übereinkommen folgen
des zu bemerken: 

Zu Art. I: 

Abs. 1 behandelt ,dens a e h li ehe n A n
wen dun g:> be r ,e i e h ,des übel1einkommens; 
danach ist es auf Schiedssprüch,e anzuwenden, 

1. die im Hoheitsgebiet eiIlles a n cl e r e [1 als 
des Staates erga,ngen siJIljd, in dem sie ,geltend gec 

macht werden (Satz 1); di'eser a,ndere Sta.a.t muß 
kein Ve,rtragssta,at rei'IlJ (stehe hiezu die Aus
fühmngen zu Abs. 3); 

2. die ,zwar indem Staat, in dem sie vollstreckt 
werden sollen, ergangen sind, aber ,dort nicht 
als inländische ange~ehen wel'den (Satz 2); dies 
ist in manchen RechtsordIllUngCi11 zum Beispiel 
da,nn der ,Fall, wenn ;liuf da,s schiedsrichterliche 
V'erfahren aJusländisch,es Recht alngewendet wor
den ist. Hiedurch wird vermieden, daß . der 
Schiedsspruch in dem Staat, in dem ,er erlassen 
wor:den ist, weder nach ,dem übereinkommen 
noch nach dem nationalen R;echt vollstreckt wer
den kann. 

Wie sich aus Abs. 1 ergibt, kommen als Par
teien nicht nur natürliche, sondern auch juristi
sche Personen in Betracht. Mangels einer Ein
schränkung können daher auch juristische Per
sonen des öffentlichen Rechtes, somit gegebenen
falls auch der Staat, Partei~ein. Es muß sich 
allerdings um Rechtsstreitigkeiten des Privat
re.chteshandeln, wie aus Art II Abs. 1 erschlos
sen werden kann. 
. Die Bestimmung des Genfer Abkommens, na.ch 
der die Parteien des Schiedsverfahrens der Ge
richtsbarkeit der Vertragsstaaten unterstehen 
müssen (siehe Art. 1 Abs. 1), ist weggefallen. 

Abs. 2 stellt klar, daß es für die Anwendung 
des übereinkommens gleichgültig ist, ob der 
Schiedsspruch . von einem für den einzelnen 
Fall gebildeten Schiedsgericht oder einem stän
digen Schiedsgericht erlas'sen worden ist. 

. Abs. 3 läßt z w e i Vorbehalte zu: 
1. Jeder Vertragsstaat kann erklär,en, daß er 

das übereinkommen nur auf die Anerkennung 
und Vollstreckung solcher Schiedssprüche an-

wenden wird, die im Hoheitsgebiet emes 
anderen Ver t I" a g s staates ergangen sind 
(Satz 1); von dieser Möglichkeit der Einschrän
k.ung des sa·chlichen Anwendungsbereiches (Abs. 1 
Satz 1) ist deshalb Gebrauch zu machen, weil 
eine völkerrechtliche Verpflichtung, auch die 
Schiedssprüche anzuerkennen und zu voll
strecken, die in einem Nicht-Vertragsstaat er
gangen sind, solchen Staaten den Anreiz nimmt, 
dem übereinkommen beizutreten. 

2. Jeder Vertragsstaat kann ferner erklären, 
daß er das übereinkommen nur auf Streitig
keiten aus H a nd eIs s a c he n anwenden 
werde. Hiebei ist die Frage, ob es sich um eine 
Handelssache handelt, nach dem innerstaatlichen 
Recht des erklärenden Staates zu beurteilen 
(Satz 2). Die Möglichkeit dieses Vorbehalts wurde 
im Interesse derjenigen Staaten im übereinkom
men aufgenommen, nach deren innerstaatlichem 
Recht das Schiedsverfahren lediglich in Handels
sachen zulässig ist. Da dies im österreichischen 
Recht nicht der Fall ist (§ 577 Abs. 1 ZPO), 
kann von der Geltendmachung dies·es Vorbehal
tes abgesehen werden. Zu bemerken ist ferner, 
daß' ein solcher Vorbehalt bereits dem Genfer 
Protokoll (Z. 1 Abs. 2) und damit dem Genfe: 
Abkommen bekannt ist, daß Österreich aber 
auch in diesem Zusammenhang keinen Gebrauch' 
davon gemacht hat. Im Hinblick darauf, daß das 
vorlieg,ende übereinkommen in erster Linie für 
den internationalen Handelsverkehr von Interesse 
ist, hätte dieser Vorbehalt auch keine größere 
praktische Bedeutung. 

Zu Art. 11: 

Abs. 1 enthält die völkerrechtliche Verpflich
tung der Vertragsstaaten, Schiedsvereinbarungen 
in privatrechtlichen Angelegenheiten unter be
stimmten Voraussetzungen anzuerkennen, und 
zwar: 

1. Die Vereinbarung muß eine s eh I" i f t
l ich e sein (so auch § 577 Ahs. 3 ZPO); im 
Genfer protokoll dagegen ist diese Frage offen
geblieben; 

2. die Streitigkeiten müssen sich aus einem 
be s tim m t e n Rechtsverhältnis ergeben (so 
auch § 577 Abs. 2 ZPO)j 

3. der Gegenstand des Streites muß auf 
schiedsrichterlichem Wege geregelt werden 
können; eine Verletzung dieses Grundsatzes 
stellt nicht nur einen Fall eines auf Antrag zu 
beachtenden Versagungsgrundes (Art. V Abs. 1 
Buchstabe a), sondern au·ch einen. besonderen 
von Amts wegen zu prüfenden Versagungsgrund 
(Art V Abs. 2 Buchstabe a) dar. 

Die Schiedsvereinbarung kann sich nicht nur 
auf bereits entstandene Streitigkeiten, sondern 
auch auf erst künftig entstehende Streitigkeiten 
beziehen (ebenso das Genfer protokoll und § 577 
Abs. 2 ZPO). 
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Die Voraussetzung des Genfer Protokolls, daß 
die Parteien der Gerichtsbarkeit der Vertrags
staaten unterworfen sind (siehe Z. 1 Abs. 1), die 
Auslegungsschwierigkeiten verursacht hat, ist 
damit weggefallen. 

Abs. 2 definiert, was unter einer "schriftlichen 
Vereinbarung" im Sinne des Abs . .1 zu verstehen 
ist. Danach genügt für die Schrrftlichkeit der 
Wechsel von Briefen oder Telegrammen, womit 
einem Bedürfnis der Praxis entgegengekommen 
wird; nicht ausreichend dagegen wäre die schrift
liche Erklärung einer Partei bei mündlidler Zu
stimmung der anderen oder die s-chriftliche Be
stätigung einer mündlich getroffenen Abrede 
durch eine Partei. 

Aus Abs. 2 ergibt sich ferner, daß eine Schieds
vereinbarung im Sinne des übereinkommens 
~ntweder ein selbständiger Vertrag ("Schieds
abrede") oder eine "Schiedsklausel" in einem 
Vertrag, zum Beispiel üi einem Kaufvertrag, sein 
kann. . 

Abs. 3 behandelt die Wir ku ri gen der 
Schiedsycreinbarung, sofern eine Partei wegen 
des Streitgegenstandes, der unter die Schiedsver
einbarung fällt, ein staatliches Gericht eines Ver
tragsstaates anruft. In einem solch·en Fall hat das 
staatliche Gericht auf Antrag einer der Parteien 
sie auf -das Schiedsverfahr·en zu verweisen, so
fern nicht die Schiedsv.ereinbarung unwirksam, 
hinfällig oder unerfüllbar ist (ähnlich Z. 4 des 
Genfer Protokolls). 

In welcher Art dieses "Verweisen" der Par
teien auf das schiedsrichterliche Verfahren aus
zusprechen ist, bleibt der lex fori' des angerufe
nen Gerichts überlassen. Danach wird nach der 
herrschenden Rechtsprechung der österreichi
schen Getichte die Rechtssache wegen (sachlicher) 
Unzuständigkeit mit Beschluß zurückzuweisen 
sein (§ 261 ZPO). 

Zu Art.III: 

7 

Daß außer den Schiedssprüchen auch Schieds
vergleiche (§ 1 Z. 16 EO) als Titel anerkannt 
werden, hat sich mf der New Yorker St~~ten-' 
konferenz nicht erreichen lassen, da der Schieds
vergleich nur wenigen Rechtsordnungen bekannt 
ist. Sind daher Parteien vor einem Schieds
gericht vergleichsbereit und läßt sich voraus
sehen, daß der Titel im Ausland vollstreckt wer~ 
den müßte, so wird es sich empfehlen, daß kein 
Vergleich geschlos.sen wird, sondern daß über 
die Streitpunkte, über die sich die Parteien ge
einigt haben, ein formeller Schiedsspruch ergeht. 
Diese Vorgangsweise entspricht auch der Ver
gleichs- und Schiedsordnung der Internationalen 
Handelskammer (Art. 22). 

Zu Art. IV: 

Im Gegensatz zum Genfer Abkommen (Art. 4) 
ist nach dem vorliegenden übereinkommen der 
betreibende Gläubiger nicht mehr gehalten, be
stimmte materielle Voraussetzungen für die An
erkennung und Vollstreckung des Schiedsspruchs 
nachzuweisen. Der betreibende Gläubiger hat 
seinem Antrag lediglich den Schiedsspruch und 
die Schiedsvereinbarung anzus·chließen (Abs. 1· 
Buchstabe a und b). 

Der Schiedsspruch und die Schiedsvereinba
rung könneru sowohl in Urschrift als auch in Ab
schrift vorgelegt werden. In letzterem Fall muß 
die übereinstimmung der Abschrift mit der Ur
schrift jedoch ordnungsgemäß beglaubigt sein. 

Außerdem muß der Schiedsspruch sdbst ge
hörig beglaubigt sein. Die Frage, was unter einer 
"ordnungsgemäßen" Beglaubigung einer Ab
schrift sowie unter ein,er "gehörigen" Beglaubi
gung einer Urschrift 7;U verstehen ist, ist im 
übereinkommen nicht geregelt. Dies wird vom 
Vollstreckungsgericht nach der lex fori zu be
urteilen sein, wobei allenfalls bestehende zwi
schenstaatliche Vereinbarungen, betreffend Be
glaubigungserleichterungen, zu beachten sem 
werden. 

Wenn auch das übereinkommen die Frage 
Diescr Artikel enthält die völkerrechtliche offenläßt, welche Behörde die Beglaubigung vor

Verpflichtung der Vertragsstaaten, Schieds- zunehmen hat, so wird doch zweckmäßigerweise 
sprüche im Rahmen dieses übereinkommens an- zur V crmeidung allfälliger Schwierigkeiten die 
zuerkennen und zu vollstrecken (Satz 1). Das Beglaubigung der Urschrift des Schiedssp,ruches 
Verfahren richtet sich hiebei - soweit in dem sowie allfälliger Abschriften des Schiedsspruches 
übereinkommen keine besondere Regelung ent- und der Schiedsvereiribarung bis zur diplomati
halten ist, was als selbstverständlich hier nicht schen oder konsularischen Vertretung des Staa
gesagt wird - nach dem Recht des Staates, in tes durchzuführen sein, dessen Gerichte um die 
dem die Vollstreckung durchgeführt werden soll Anerkennung und Vollstreckung des Schieds
(lex fori); es darf insbesondere nicht wesentlich spruches .ersucht wer-den, soweit ~icht in Verträ
strenger oder teurer sein (Satz 2) als das Ver- gen Erleichterungen festgesetzt smd. 
fahren, betreffend-die Vollstreckung inländischer Abs. 2 behandelt die Frage der Übersetzung, 
Schiedssprüche. Dadurch soll verhindert werden, I ~ofern die i~ Abs. 1 genannten Urkunoden nicht 
daß durch wesentliche Erschwerungen, über- m der amtllche~ Sprache des Vollstreckungs
höhte Gebühren oder Kosten, die Anerkennung I staates abgefaßt smd. 
und Vollstreckung von Schiedssprüchen, die un-I Offengeblieben ist die Frage, welchem Staat 
ter das übereinkommen fallen, vereitelt werden. der amtliche oder beeidete übersetzer sowie die 
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diplomatische ,oder konsularische Vertretungs
behörde angehören muß (Staat, in dem der 
Schiedsspruch ergangen ist, in dem er vollstreckt 
werden soH oder auch ein dritter Staat). Zweck
mäßigerweise wird hier die übersetzung von 
einem übersetzer beziehungsweise einer diplo
matischen oder konsularismen Vertretungs
behörde des ·Staates zu beglaubigen sein, in dem 
sie verwendet werden soll. 

Zu Art. V: 

Dieser Artikel enthält den Kat a log der 
Ver sag u n 'g s g r ü n d e für die Anerkennung 
und Vollstreckung eines Schiedsspruches. 

Abs. 1 enthält die Versagungsgründe, die nur 
zu berücksichtigen sind, wenn sie von der Par
tei, gegen die der Schiedsspruch geltend gemadlt 
wird, behauptet und bewiesen werden. 

Zu Abs. 1 Buchstabe a: Danach liegt ein Ver
sagungsgrund vor, wenn den Parteien die Fähig
keit zum Abschluß einer Schiedsvereinbarung ge
fehlt hat. Hiefür ist das Personalstatut jeder Par
tei maßgebend; dies ist je nach der lex fori das 
Redu des Heimautaates (lex patriae) oder das 
Recht des Wohnsitzstaate~ (lex domicilii). 

Ein Versagungsgrund liegt ferner vor, wenn 
die Schiedsvereinbarung ungültig ist, wobei im 
Gegensatz Zu Art. 1 Abs. 2 Buchstabe ades 
Genfer Abkommens, der diese Frage offenläßt, 
ausdrücklich ge~agt wird, nach welchem Recht 
sich die Gültigkeit der Vereinbarung beurteilt 
(Rechtswahl, mangels einer solchen Recht des 
Landes, in dem der Schiedsspruch ergangen ist). 

Nebenansprüche entschieden wOI1den ist, obwohl 
die Schiedsvereinbamng das Schiedsgericht aus
drücklich nur zur Entscheidung über den Haupt· 
anspruch ermächtigt hat. 

Zu Buchs'tabe d: Dieser Versagungsgrund be
trifft die nicht ordnungsgemäße Bildung des 
Schiedsgerichtes sowie das nicht ordnungsgemäß 
durchgeführte schiedsrichterliche Verfahren; er 
ähnelt hiemit Art. 1 Abs. 2 Buchstabe c des 
Genfer Abkommens. Die Frage, ob das Schieds
gericht ordnungsgemäß gebildet war sowie ob 
das schiedsrichterliche Verfahren ordnungsgemäß 
durchgeführt worden ist, ist in erster Linie nach 
der Vereinbarung der Parteien, mangels einer 
solchen nach dem Recht des Landes, in dem das 
schiedsrichterliche Verfahren stattgefunden hat, 
zu beurteilen. Damit werden' die Auslegungs
s,ruwierigkeiten des Genfer Abkommens vermie
den,nach dem beide Rechtsquellen (Parteiwille 
und die auf das Schiedsverfahren anwendbaren 
Rechtsvorsch,riften) nebeneinander die Beurtei
lungsgrundlage bilden. 

Zu Buchstabe e: Hienach kann der Verpflich
tete geltend machen, daß der Schiedsspruch noch 
nicht oder nicht mehr wirksam ist. 

Der Versagungsgrund, daß der Schiedsspruch 
für die Parteien noch nicht verbindlich gewor
den ist, entspricht Art. 1 Ab~. 2 Buchstabe ci des 
Genfer Abkommens, wonach der Schiedsspruch 
eine "endgültige" Entsdleidung darstellen muß. 
Während es sich jedoch beim Genfer Abkommen 
um eine positive Voraussetzung handelt, die der 
betreibende Gläubiger nachzuweisen hat, ist hier 
der Versagungsgrund, wie' bei den anderen Fäl

Zu Buchstabe b: Dieser Versagungsgrund be- len des Abs. 1, nur auf Einrede des Verpflichte
trifft die Beeinträchtigung oder die Versagung ten, der auch die Beweislast trägt, beachtlich. 
des ,rechtlichen G:ehörs; er geht auf Art. 1 Abs. 1 Außerdem kommt es nicht darauf an, daß der 
Buchstabe b des Genfer Abkommens zurück. Es Schiedsspruch "endgültig" geworden ist, was zu 
ist hiebei an die Unterlassung der Ladung oder Auslegungsschwierigkeiten geführt hat; so wurde 
nicht rechtzeitige Verständigung des im Schieds- zum Teil im ausländischen Schrifttum und in der 
verfahren Beklagten vom Verhandlungstermin Rechtsprechung die Auffassung vertreten, daß 
zu denken; weiters an den Fall, daß der Ver- der Schied'sspruch in dem Staat, in dem er er
pflichtete in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist gangen ist, bereits vollstreckbar erklärt sein 
und die Verständigung VOn der Bestellung des muß, bevor er im Vollstreckungsstaat vollstreckt 
Schiedsrichters oder von dem schiedsrichterli- werden kann (sogenanntes doppeltes Exequatur); 
ehen Verfahren nicht seinem gesetzlichen Vertre- nach der Fas9ung des übereinkommens dagegen 
ter, sondern ihm persönlich zugegangen ist. muß er abstrakt vollstreckungsfähig geworden 

Zu Buchstabe c: Dieser behandelt, wie Art. 2 sein. Dies ist zum Beispiel dann nicht der Fall, 
Abs. 1 Buchstabe c des Genfer Abkommens, den wenn die gewährte Leistungsfrist noch nicht ab
Versagungsgrund der überschreitung der Zu- gelaufen oder ein Red1tsmittel an eine etwa vor
ständigkeit durch das Schiedsgericht. Er ist jedoch gesehene zweite schiedsrichterliche Instanz ein
gegenüber dem Genfer Abkommen insofern ab- gelegt worden ist. 
geschwächt, als nunmehr wenigstens der Teil des Ein Versagungsgrund ist auch gegeben, wenn 
Schiedsspruches anerkannt und vollstreckt der Schiedsspruch wied!er aufgehoben worden 
werden kann, der durch die Schiedsvereinbarung ist; dies entspricht Art. 2 Abs.~ 1 Buchstabe ades 
gedeckt ist, weIlJ11 dieser Teil aus dem Schieds- Genfer Abkommens. Da,rüber hinaus jedoch 
Sprudl abgesondert werden kann. Dadurch wird bildet es bereits einen Verosagungsgrund, daß der 
vermieden, daß einem Schiedsspruch nu. r deshalb I Schiedsspruch. in seiner Wirkung einstweilen ge
die Anerkennung und Vollstreckung versagt hemmt ist, das heißt, die abstrakte Voll
werden muß, weil ion ihm zum Beispiel über streckungsfähigkeit zeitweilig verloren hat. 
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Die Aufhebung oder einstweilige Hemmung 
der Wirkllng des Schiedsspruches muß von der 
zuständigen Behörde ausgesprochen worden sein; 
international z·uständig hiezuist im Sinne des 
übereinkommens die B'ehörde des Landes, in 
dem oder nach dessen Recht der Schiedsspruch 
ergangen ist. 

,Zu Abs. 2: Dieser enthält die von Amts wegen 
wahrzunehmenden Versagungsgründe. 

Zu Budlstabe a: Wie schon nach Art. 1 Abs. 2 
Buchstabe b des Genfer Abko.mmens liegt ein 
Versagungsgrund vo.r, wenn der Gegensta·nd des 
Streites nach dem Rechte des Vollstreckungs
landes ni.cht auf s.chiedsrichterliche Weise geregelt 
werden kann. 

Zu Buchstabe b: Dieser enthält, wie heute 
grundsätzlich jeder Vollstreckungsvertrag, den 
Versagungsgrund des Verstoßes gegen die öffent
liche Ordnung (ordre public); so auch Art. 1 
Abs. 2 Buchstabe e' des Genfer Abko.mmens. 

Zu Art. VI: 

Ist der Schiedsspruch zwar nicht aufgehüben 
oder in seinen W'irkungen einstweilen gehemmt 
(siehe Art. V Abs. 1 Buchstabe e), ist aber bei 
der zuständigen Behörde ein Antrag auf Auf
hebung oder Hemmung gestellt wOl'den, so. hat 
das Vo.llstreckungsgericht die Wahl, den Sdlieds
sprum trotzdem zu vo.llstrecken o.der die Ent
scheidung hierüber auszusetzen, und zwar ent
weder ohne weiteres oder auf Antrag des be
treibenden Gläubigers erst nach vorheriger 
Sicherheitsleistung durch .den Verpflichteten. Da 
ein Aussetzen der Entscheidung über die Bewilli
gung der Exekution der Exekutionso·rdnung 
fremd ist, wird in einem solchen Fall.der Exeku
tionsantra!g atbzuweisen beziehungsweise dem 
Widerspruch Fo.lge zu geben sein. 

Diese Regelung stellt eine Verbesseru~lg gegen
über der Regelung des Art. 3 des Genfer Ab
ko.mmens dar, wonach es scho.n genügt, die Be
rechtigung zu einer gerichtlichen Anfechtung dar
zutun, und außerdem der Richter nach seinem 
Ermessen die Anerkennung und Vo.llstreckung 
versagen konnte. 

Zu Art. VII: 

Dieser regelt das Verhältnis des übereinkom
mens zu anderen mehrseitigen oder zweiseitigen 
Verträgen, welche die Vertragsstaaten über die 
Anerkennung und Vollstreckung vo.n Schieds
sprüchen geschlossen haben, und zwar dahin
gehend, daß letztere grundsätzlich unberührt 
bleiben und die Beteiligten sich daher auch auf 
einen so.lchen Vertrag berufen können (Abs. 1). 

Das Genfer Proto.koll über die Schiedsklauseln 
und das Genfer Abko.mmen zur Vo.llstreckung 
ausländischer Schiedssprüche treten hingegen zwi· 
schen den Vertragsstaaten in dem Zeitpunkt und 

in dem Ausmaß außer Kraft, in dem das über
einko.mmen für sie verbindlich wird (Abs. 2). 

Bestimmungen zweiseitiger Verträge im Sinne 
des Abs. 1 sind zum Beispiel: 

Artikel 5 des Vertrages vom 15. März 1927, 
BGBl. Nr. 76/1929, zwischen österreich und der 
Schweiz über die Anerkennung und Vo.ll
streckung gerichtlicher Entscheidungen; 

Artikel 11 des Vertrages "vom 17. Okto.ber 
1955, BGBl. Nr. 19311956, über Handel und 
Schiffahrt zwischen der Republik österreich und 
der Union der Sozialistischen So.wjetrepubliken; 

Artikel 12 des Vertrages vom 6. Juni 1959, 
BGBl. Nr. 105/1960, zwischen der Republik 
österreich und der Bundesrepublik Deutschland 
über die gegenseitige Anerkennung und V cill
streckung von gerichtlichen Entscheidungen, Ver
gleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil- und 
Handelssachen. 

Die Bestimmungen des übereinko.mmens neh
men ferner keiner beteiligten Partei das Recht, 
die Anerkennung und Vollstreckung eines 
Schiedsspruches auf Grund der innerstaatlichen 
Vo.rschriften des Vollstreckungsstaates zu ver
langen (Abs. 1 2. Halbsatz; ebenso. Art. 5 des 
Genfer Abkommens). 

Zu Art. VIII: 

Abs. 1 enthält die näheren Bestimmungen dar
über, welche Staaten berechtigt sein sollen, das. 
übereinko.mmen zu unterzeichnen. Der Kreis 
dieser Staaten ist sehr weit gefaßt, sodaß das 
übereinko.mmen formell die Voraussetzungen 
enthält, um zu einer beinahe universellen Gel
tung zu gelangen. 

Abs. 2 bedarf keiner näheren Erläuterung. 

Zu Art. IX: 

Dieser Artikel regelt den .Beitritt zum über
einko.mmen .. Der Beitritt zum übereinkommen 
steht allen jenen Staaten o.ffen, die berechtigt 
gewesen wären, es zu unterzeichnen. 

Zu Art. X: 

Anläßlich der Unterzeichnung oder anläßlich 
des Beitritts zum übereinkommen kann jeder 
Vertragsstaat durch Erklärung den Geltungs
bereich des übereinkommens auf alle jene Ge
biete ausdehnen, deren internationale Bezie
hungen er wahrnimmt (Abs. 1 und 2). Um dem 
übereinkommen einen möglichst weiten terri
torialen Geltungsbereich zu sichern, verpflichtet 
Abs. 3 sogar die in Frage kommenden Staaten, 
die Möglichkeit einer Ausdehnung des überein
ko.mmens auf so.lche Gebiete zu erwägen. 

Zu Art. XI: 

Dieser Artikel enthält die so.genannte "federal 
clause", die für so.lche Staaten vo.n Bedeutung 
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ist, die laut Bundesverfassung in gewissen Mate
rien nimt ermämtigt sind, die Einzelstaaten an 
internationale Verträge zu binden. 

Zu Art. XII: 

Das übereinkommen ist am 7. Juni 1959 in 
Kr,aft getreten. Für Osterreim wird es am 
90. Ta;ge nam Hinterlegung der Beitrittsurkunde 
in Kraft treten. ' 

Zu Art. XIII: 

Dieser Artikel bedarf keiner näheren Erläute-
rung. 

Zu Art. XIV: 

erklärt haben, ferner für Staaten, die für gewisse 
Gebiete die internationalen Beziehungen wahr
nehmen (Art. X), oder für Bundesstaaten 
(Art. XI). 

Zu Art. XV: 

Dieser Artikel bedarf keiner besonderen Er
läuterung. 

Zu Art. XVI: 

Aliein authentism sind der dlinesi~me, ,der 
en'o7lisme, der französisme, der russische und der 
spanis,me Text des übereinkommens. Um spätere 
Smwierigkeiten, die sidl aus verschiedenen 
deutsmspramigen übersetzungen durm öster
reich, die Bundesrepuplik Deutsmland' und 

Die Bestimmung des Art. XIV erklärt SIch die Schweizerische Eidgenossenschaft ef\geben 
aus dem Grundsatz der strikten Gegenseitigkeit, könnten, zu vermeiden, wurde im Rahmen einer 
von dem zwi51menstaatlime übereinkommen in übersetzungskonferenz eine gemeinsame über
der Regel ausgehen. Hinsichtlich des vorliegen. setzun'g des übereinkommens für die drei ge
den übereinkommens hat die Bestimmung be- nannten Staaten hergestellt, wobei Unterschiede 
sondere praktisme Bedeutung für Staaten, die l·in der deutsmen Fassung fast zur Gänze aus
Vorbehalte nach Art. lAbs. 3, 1. und 2. Satz, gesmaltet' wurden. 
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